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SATZUNG 

 

Rechtsgrundlagen 

 

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 26.04.2022 (BGBl. I S. 674) m.W.v. 
30.04.2022  

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 
3786), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.06.2021 (BGBl. I 
S. 1802) 

Verordnung über die Ausarbeitung von Bau-
leitplänen sowie über die Darstellung der 
Planinhalte (PlanZV) 

i. d. F. vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I, S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I 
S. 1802)  

Landesbauordnung (LBO) 
für Baden-Württemberg 

i. d. F. vom 05. März 2010 (GBl. S. 357 ber. S. 416), zuletzt 
geändert durch Artikel 27 der Verordnung vom 21.12.2021 (GBl. 
2022 S. 1, 4) 

Gemeindeordnung (GemO) 
für Baden-Württemberg 

i. d. F. vom 24. Juli 2000 (GBI. S. 581), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098) 

 

§ 1  Räumlicher Geltungsbereich 

 
Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil zum Bebauungsplan 
(§ 2 Nr. 1). 

 

§ 2  Gegenstand der Änderung 

 
 Gegenstand der 7. Änderung sind:  

 1. Zeichnerischer Teil vom 12.12.1996 

 2. Planungsrechtliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften vom 23.03.1995/ 
08.07./16.09.2010 

 

§ 3  Bestandteile des Bebauungsplans 

 
 Der Bebauungsplan wird für den Änderungsbereich ersetzt und besteht 

aus: 
 

 1. 

2. 

3. 

dem zeichnerischen Teil 

den planungsrechtlichen Festsetzungen 

den örtlichen Bauvorschriften 

vom 05.05.2022 

vom 05.05.2022 

vom 05.05.2022 

 

https://dejure.org/BGBl/2004/BGBl._I_S._2414
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 Beigefügt sind:  

 4. gemeinsame Begründung zum Bebauungsplan und zu den örtli-
chen Bauvorschriften 

vom 05.05.2022 

 5. Umweltbeitrag mit grünordnerischen Festsetzungen vom 09.05.2022 

 6. Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung vom 09.05.2022 

 7. Freiflächengestaltungsplan vom 28.06.2021 

 8. Schalltechnische Untersuchung vom 19.05.2021 

 9. Auswirkungsanalyse zur Neuansiedlung eines LIDL-
Lebensmitteldiscounters und ergänzender Fachmärkte in Jestet-
ten  

- Auswirkungsanalyse Einzelhandelsansiedlung in Jestetten 

(GMA) 

- Verkehrsuntersuchung Einzelhandelsansiedlung in Jestetten 

(gevas humberg & partner GmbH) 

 

vom 05.02.2020 

 

 10. Stellungnahme zu Stellplätzen vom 30.03.2022 

 

§ 4  Ordnungswidrigkeiten 

 
Ordnungswidrig im Sinne des § 75 LBO handelt, wer den in § 2 genannten örtlichen Bauvorschriften 
zuwiderhandelt. 

 

§ 5  Inkrafttreten / Außerkraftsetzung 

 
Die 7. Änderung des Bebauungsplans „Schaffhauser Straße - Saarstraße” und die örtlichen Bauvor-
schriften zur Bebauungsplanänderung treten mit der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 10 BauGB 
in Kraft.  

Gleichzeitig treten der zeichnerische Teil vom 23.03.1995, in Kraft getreten am 10.06.1995, und die 
planungsrechtlichen Festsetzungen mit örtlichen Bauvorschriften vom 23.03.1995, in Kraft getreten 
am 10.06.1995, vom 12.12.1996, in Kraft getreten am 01.03.1997, sowie vom  08.07.2010/ 
16.09.2010, in Kraft getreten am 02.10.2010, im Geltungsbereich der 7. Bebauungsplanänderung 
außer Kraft. 

 

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.  

Jestetten, den 17.01.2023 

 

 

 

 

 

………………………………………… 
Dominic Böhler 
Bürgermeister 

 
Bekanntmachung / Inkrafttreten: ………………..  
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A.  ZEICHNERISCHER TEIL DES BEBAUUNGSPLANS 

 

Siehe separates Blatt 
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B.  PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

 § 9 BauGB 

 

1. Art der baulichen Nutzung §§ 1 - 15 BauNVO 

 

 

1.1 Gewerbegebiet (GE) gemäß § 8 BauNV 

 1.2 Ausschluss von Nutzungen gemäß § 1 (5) BauVNO: 

Das Gewerbegebiet wird eingeschränkt: in allen Teilgebieten sind nur das 
Wohnen nicht wesentlich störende Betriebe und Anlagen zulässig. 

 

 1.3 Ausschluss von Nutzungen gemäß § 1 (5), (6) und (9) BauNVO: 

Unzulässig sind 

-  Vergnügungsstätten aller Art, Bordelle, bordellartige Betriebe und Woh-
nungsprostitution 

-  Tankstellen, ausgenommen E-Tankstellen. 

-  Toto-Lotto-Annahmestellen 

-  zentrenrelevanter Einzelhandel (sh. Anlage 1); zulässig ist jedoch Einzel-
handel mit den Sortimenten  Nahrungs- und Genussmittel sowie Tierzu-
behör und Tiernahrung sowie mit weiteren Sortimenten als Randsortimen-
ten bis max. 10 % der Verkaufsfläche des jeweiligen Betriebs. 

 

 

2. Maß der baulichen Nutzung §§ 16 - 20 BauNVO 

 

  Das Maß der baulichen Nutzung wird in Verbindung mit den Eintragungen im 
zeichnerischen Teil bestimmt durch die Festsetzungen: 

 2.1 Höhe baulicher Anlagen § 18 BauNVO 

 2.1.1 Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) (Oberkante Rohdecke EG): 

Bei Haus 1 und Haus 2 (Grundstücke Flst. Nrn. 445/4 und 450/2) darf die 
EFH betragen: 437,15 m ü.NN +/- 25 cm. 

Bei Haus 3 (Grundstücke Flst. Nr. 450, 445/4 und 450/2) darf die EFH betra-
gen: 438,20 m ü.NN +/- 25 cm. 

Beim Imbiss/Gastronomie (Grundstück Flst. Nr. 445/4) darf die EFH betra-
gen: 437,45 m ü.NN +/- 25 cm. 

 

 2.1.2 

 

Gebäudehöhe (GH) als Höchstgrenze  

Haus 1 und Haus 2 (Grundstücke Flst. Nrn. 445/4 und 450/2) dürfen die Ge-
bäudehöhe (oberer Abschluss der Wand einschließlich Dachausbildung und 
Dachaufbauten) von 444,50 m ü. NN nicht überschreiten. 
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Haus 3 (Grundstücke Flst. Nr. 450, 445/4 und 450/2) darf die Gebäudehöhe 
(oberer Abschluss der Wand einschließlich Dachausbildung und Dachauf-
bauten) die Höhe von 446,20 m ü. NN nicht überschreiten. 

Der Imbiss/Gastronomie (Grundstück Flst. Nr. 445/4) darf die Gebäudehöhe 
(oberer Abschluss der Wand einschließlich Dachausbildung und Dachauf-
bauten) die Höhe von 441,45 m ü. NN nicht überschreiten. 

 2.2 Zahl der Vollgeschosse zwingend oder als Höchstgrenze § 20 BauNVO 

  Es sind gemäß Planeintrag zwingend oder max. II Vollgeschosse zulässig. 

 2.3 Grundfläche § 19 BauNVO 

Die zulässige Grundfläche entspricht dem Flächeninhalt der festgesetzten 
überbaubaren Grundstücksfläche. § 19 Abs. 4 BauNVO gilt entsprechend. 

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in § 19 (4) Satz 1 
BauNVO bezeichneten Anlagen (Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen 

im Sinne des § 14 BauNVO, bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, 

durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird) bis zu einer Grundflächen-
zahl von 0,9 überschritten werden. 

 

 

3. Bauweise § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO 

 

 3.1 Die Bauweise ist gemäß Planeintrag als offene (o) bzw. als abweichende 
Bauweise (a) festgesetzt. In der abweichenden Bauweise sind Gebäudelän-
gen von über 50 m in der offenen Bauweise zulässig.  

 

 

4. Überbaubare Grundstücksflächen § 9 Abs. 1 Nr. 2  BauGB und § 23 BauNVO 

 

 
4.1 Die überbaubare Grundstücksfläche ist durch die Festsetzung von Baugren-

zen bestimmt.  

 

 

5. Garagen, Stellplätze und Tiefgaragen § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB  

 

 

5.1 

 

Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie 
der im zeichnerischen Teil dafür festgesetzten Flächen zulässig.  

Abweichend hiervon ist im Bereich der Grundstücke  Flst. Nrn. 445/5 und 
445/7 die Lage der Stellplätze nicht festgesetzt. 

 5.2 Tiefgaragen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
zulässig. Sie dürfen außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen die 
umgebenden geplanten Geländehöhen nicht überschreiten.  

Die Tiefgaragen sind, wenn sie nicht überbaut sind oder ihre Dächer als 
Stellplätze und Fahrgassen genutzt werden, mit einer Erdüberdeckung von 
mindestens 40 cm intensiv zu begrünen. 
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 5.3 Im Bereich der Grundstücke Flst. Nrn. 450, 445/4 und 450/2 sind oberirdische 
Garagen sind nicht zulässig. 

 

 

6. Von Bebauung freizuhaltende Flächen § 9 (1) Nr. 10 BauGB 

 

 

 

 Sichtdreiecke 

Die innerhalb des Geltungsbereichs befindlichen Flächen der Sichtdreiecke 
sind von jeglicher sichtbehindernden Bebauung, Benutzung, Einfriedigung 
und Bepflanzung (ausgenommen hochstämmige Bäume) von mehr als 60 cm 
freizuhalten. 

 

 

7. Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser § 9 (1) Nr. 14 BauGB 

 

 

7.1 Im Bebauungsplan sind Flächen für die Versickerung bzw. Rückhaltung des 
Niederschlagswassers festgesetzt. Die Versickerungsflächen sind mit einer 
geeigneten, standortgerechten und heimischen Wiesen-Saatgutmischung für 
wechselfeuchte Standorte anzusäen und extensiv (2-malige Mahd) zu pfle-
gen. 

 7.2 Das gesamte Niederschlagswasser aus den Grundstücken Flst. Nrn. 445/4, 
450 und 450/2 ist den Versickerungsmulden zuzuführen. Ein direkter An-
schluss an den Regenwasserkanal ist nicht zulässig. 

 

 

8. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft § 9 (1) Nr. 20 BauGB 

 

 8.1 Außenbeleuchtung / Beleuchtung von Werbeflächen 

Für die Außenbeleuchtung sind ausschließlich Lampen mit warm- bis neut-
ralweißer Lichtfarbe (Farbtemperatur unter 3.000 Kelvin) und einem 
Hauptspektralbereich von über 500 Nanometer (z. B. LED-Lampen, Natrium-
dampflampen) oder Leuchtmitteln mit einer UV-absorbierenden Leuchtenab-
deckung zu verwenden. Die Leuchten sind staubdicht und so auszubilden, 
dass eine Lichteinwirkung nur auf die zu beleuchtende Fläche erfolgt und 
nicht in Richtung des Himmelskörpers. Nach oben streuende Fassadenan-
strahlung und Himmelsstrahler sind unzulässig. 

Die Beleuchtung ist so niedrig wie möglich anzubringen.  

 8.2 Dachverkleidungen aus Metall 

Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dächer sind nur zulässig, wenn sie be-
schichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind, so dass keine Kontaminati-
on des Bodens durch Metallionen zu besorgen ist. 
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9. Anpflanzungen sowie Bindungen für die Erhaltung von Bäumen,  
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen § 9 (1) Nr. 25 a und b BauGB 

 

 

9.1 Baumpflanzungen 

Entsprechend den Eintragungen im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans 
sind Standorte für die Pflanzung von Laubbäumen (Bäume 1. oder 2. Ord-
nung, Qualität: Hochstamm, Stammumfang min. 16-18 cm) festgesetzt. Die 
festgesetzten Standorte der Bäume sind bis zu 2 m verschiebbar. Pro Baum 
ist ein Baumquartier von mind. 3 x 2 m und 12 m³ frei durchwurzelbarem 
Raum vorzusehen. Der Bereich ist vor Überfahren zu schützen. 

Die Bäume sind dauerhaft zu pflegen und zu schützen und bei Abgang oder 
Fällung durch Neupflanzungen einer vergleichbaren Art gemäß der Pflanzlis-
te zu ersetzen. Geeignete Gehölzarten enthält die beigefügte Pflanzliste. 

 

9.2 Pflanzung von Obstbäumen östlich des Gewerbegebiets 

In der Grünfläche östlich des Gewerbegebiets sind insgesamt mind. 24 
standortgerechte, hochstämmige Obstbäume (Stammumfang bei Pflanzung 
mind. 14-16 cm) zu pflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Ab-
gang zu ersetzen. Artempfehlung siehe Pflanzliste im Anhang. 

Die Flächen unter den Bäumen sind mit einer standortgerechten heimischen 
Wiesen-Saatgutmischung anzusäen und extensiv (2-malige Mahd) zu pfle-
gen. 

 

9.3 Heckenpflanzungen 

Entsprechend den Eintragungen im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans 
sind zur Abgrenzung der Stellplatzflächen im Osten des Plangebietes stand-
ortgerechte Sträucher als freiwachsende oder geschnittene Hecke zu pflan-
zen (Sträucher 2xv., mind. 60 – 80) in 2 Reihen auf Lücke (Zick-Zack-
Verband, Reihenabstand 1,0 m, Abstand der Sträucher in der Reihe 1,5 m). 

Die Gehölze sind dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang durch Neupflan-
zungen einer vergleichbaren Art zu ersetzen. Geeignete Gehölze enthält die 
Pflanzliste. 

 9.4 Dachbegrünung 

Flachdächer zu einer Dachneigung von 5° sind zu einem Anteil von mindes-
tens 75% dauerhaft mit einer extensiven Dachbegrünung anzulegen. Das 
bewurzelbare Substrat muss eine Mächtigkeit von mind. 8 cm aufweisen.  

Bei einer parallelen Nutzung der Dachflächen durch Solar- bzw. Photovolta-
ikanlagen sind diese aufzuständern und die Abstände der Modulreihen un-
tereinander, die Modultiefe und die Höhenlage der Module auf die Vegetation 
abzustimmen. 

Hinweise zur extensiven Dachbegrünung siehe Pflanzliste. 

 

12.5 Erhalt von Bäumen 

Die gemäß Planeintrag zum Erhalt festgesetzten Bäume sind zu erhalten und 
bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. 

 

  



 
11 

Stadtplanung Nocke 

10. Sonstige Planzeichen 

 
 

 
10.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereichs  § 9 Abs. 7 BauGB 

 

 

 

11. Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise § 9 (6) BauGB 

 

11.1 Vogelschlag an Glas  

Verglaste Gebäudeansichten mit für Vögel gefährlichen Spiegelungs- und Transparenzsituationen sind 
möglichst zu vermeiden oder mit entsprechenden Maßnahmen (z.B. geriffeltes und mattiertes Glas, 
Milchglas, Glasbausteine) zu minimieren. Detaillierte Informationen zur bauseitigen Beachtung sind der 
Informationsbroschüre der Schweizer Vogelwarte Sempach zu entnehmen (http://www.vogelglas.info/). 

 

11.2 Artenschutz 

Zur Vermeidung eines Eintretens des artenschutzrechtlichen Verbotstatbestands gemäß § 44 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG ist es im gesamten Plangebiet nicht zulässig, Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 
30. September abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen; zulässig sind schonende Form- und Pfle-
geschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen. 

Um Beeinträchtigungen von wildlebenden Tierarten (insbesondere Vögel) zu vermeiden, sind 
Bäume und sonstige Gehölze nicht in der Zeit vom 1. März bis 30. September zu roden.  

Der Abbruch von Gebäuden ist nur außerhalb der Zeit vom 1. März bis 30. September und 
nur in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde und nach vorheriger Kontrolle durch 
einen Ornithologen vorzusehen. 

 

11.3 Nisthilfen Haussperling 

Als Maßnahme für den Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten für Haussperlinge sind im Plange-
biet geeignete Nisthilfen im Verhältnis 1:3 anzubringen. Insgesamt sind 6 Kästen anzubringen. Folgen-
des ist dabei zu beachten: 

-   Verwendung von artspezifischen Nistkästen für den Haussperling mit Fluglochdurchmesser 32 mm, 

-   Einzel- oder Mehrfachkästen (z.B. für drei Brutpaare) möglich, 

-   Anbringungshöhe > 2 m, 

-   Die Kästen sind mindestens jährlich außerhalb der Brutzeit auf Funktionsfähigkeit zu überprüfen und  

    zu reinigen (Entfernen von Vogel- und anderen alten Nestern). 

 

11.4 Bodenschutz  

Die folgenden Hinweise sollen dazu dienen, die Erhaltung des Bodens und seiner Funktion zu sichern. 
Insbesondere ist bei Baumaßnahmen auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden 
zu achten. 

 
11.4.1 Allgemeine Bestimmungen:  

Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur so viel Mutterboden abgeschoben wird, wie für die 
Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mutter-

http://www.vogelglas.info/
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boden auf verbleibenden Freiflächen ist nicht zulässig.  

Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt beim Befeuchten nach) 
und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen.  

Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von Mutterboden und 
Unterboden durchzuführen.  

Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des Massenausgleichs, der 
Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des Urgeländes nicht überschüttet werden, sondern 
ist zuvor abzuschieben. Für die Auffüllung ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwen-
den.  

Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Er darf nicht als An- bzw. Auffüllmaterial (Mul-
den, Baugrube, Arbeitsgraben usw.) benutzt werden.  

Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder erhebliche Beeinträch-
tigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden können, sind der Unteren Bodenschutz-
behörde zu melden. 

 

11.4.2 Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden  

Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in An-spruch genommenen 
Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwenden (Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenver-
besserungen) oder wiederverwertbar auf geeigneten (gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischen-
zulagern.  

Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m hoch locker aufzuschüt-
ten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet ist.  

Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auflockerung bis an was-
serdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein ausreichender Wurzelraum für die geplante Be-
pflanzung und eine flächige Versickerung von Oberflächenwasser gewährleistet sind.  

Die Auftragshöhe soll 20 cm bei Grünanlagen und 30 cm bei Grabeland nicht über-schreiten. 

 

11.5 Altlasten 

Für das Flurstück 450/2 besteht ein Eintrag im Bodenschutz- und Altlastenkataster. Die Flä-
che wurde in das Kataster aufgenommen, da es auf dem Werksgelände im Jahre 1989 auf 
Grund einer Undichtheit des Kanalsystems zu einer massiven Verunreinigung des Unter-
grunds mit Mineralölkohlenwasserstoffen gekommen ist. Zur Abklärung des Schadensaus-
maßes wurden umfangreiche Untersuchungen und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. 
Die Arbeiten wurden im April 1990 abgeschlossen. 

Da auf Grund der damalig vorgefundenen Situation nicht ausgeschlossen werden konnte, 
dass sich kontaminierte Bodenmassen auch unter der heute noch bestehenden Werkstatt 
befinden, wurde die gesamte Fläche in die Kategorie „B-Entsorgungsrelevant" eingestuft. 
Diese Einstufung bedeutet, dass die unter dem Gebäude anstehenden Bodenmassen im 
Falle einer Freilegung, bei Verdacht auf Verunreinigungen, durch ein für die Altlastenerkun-
dung zertifiziertes Ingenieurbüro, beprobt und untersucht werden müssen. In Abhängigkeit 
der Untersuchungsergebnisse sind die betroffenen Bodenmassen dann nach den jeweils 
geltenden abfallrechtlichen Anforderungen zu entsorgen. 

Über die durchgeführten Erdbauarbeiten ist ein Bericht zu erstellen (z.B. Aushubtiefe, Aus-
hubmenge, Entsorgung, Analytik bei kontaminiertem Erdreich). Der Bericht ist dem Landrat-
samt, Amt für Umweltschutz, unaufgefordert zu zusenden. (Hinweis: Der Bericht ist für die 
Aktualisierung des Bodenschutzkatasters obligat). (Herr Hinger/07751 86 3217 - Fachbe-
reich Altlasten) 

 

11.6 Grundwasser 

Im Planbereich kann Schichtwasser auftreten. Wenn tiefere Eingriffe (Tiefgaragen, Bohrun-
gen, Sanierungen) erfolgen sollen und Grund- oder Schichtwasser angeschnitten wird, ist 
dies dem Amt für Umweltschutz beim Landratsamt Waldshut unverzüglich anzuzeigen. Die 
Arbeiten, die zur Erschließung von Grundwasser geführt haben, sind einstweilen einzustel-
len. Dränagen sind nicht zulässig. 
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Grundwasser steht prognostisch 9 m unter Gelände an. Dazwischenliegendes Schicht-
wasser in den quartären Sedimenten ist nicht auszuschließen. Eine Untergrunderkun-
dung bei tiefen Eingriffen wird empfohlen (§ 43 Abs. 1 WG).  

(Herr Schaldach/07751 86 3231- Fachbereich Oberird. Gewässer/Grundwasserschutz) 
(Frau Rupp/07751 86 3202- Fachbereich Wasserrecht) 

 

11.7 Lärmschutz¶  

In dem der Abwägung zugrunde liegenden Lärmgutachten wird eine Reihe von Schutzmaß-
nahmen empfohlen. Dies ist bei der Erteilung von Baugenehmigungen zu beachten.  

 Empfohlen wird die Begrenzung der Schallabstrahlung der Technik des Biomark-

tes auf einen Schallleistungspegel von max. 72 dB(A). 

 

 lm Nachtzeitbereich (22.00 - 6.00 h) sollen keine Anlieferungen oder Verladetä-

tigkeiten stattfinden. 

 

 lm Nachtzeitbereich (22.00 - 6.00 Uhr) sollen die oberirdischen Stellplätze des 

Boardinghouses (südwestlich des Biomarkts) nicht genutzt werden dürfen. Dies 

ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen (z.B. Beschilderung, Absperrung 

usw.). Alternativ können entweder ein Carport (3-seitig geschlossen und über-

dacht) für die Stellplätze errichtet oder am Biomarkt/Boardinghouse in Richtung 

der Stellplätze keine im Nachtzeitbereich schutzbedürftigen Räume vorgesehen 

werden. 
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Anlage zu den planungsrechtlichen Festsetzungen 

Auszug aus dem Einzelhandelskonzept für die Gemeinde Jestetten, Endbericht 2006, Dr. Donato 
Acocella 
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C.  ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

 § 74 LBO 

 

1. Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen § 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO 

 

 1.1 Dachform und Dachneigung 

Zulässig sind Flachdächer mit einer Dachneigung von max. 5°. 

Sind bei bestehenden Gebäuden andere Dachformen vorhanden, können 
diese bei Um- oder Anbauten beibehalten werden. 

 1.2 Flachdächer sind extensiv zu begrünen, siehe Ziff. 11.4 der planungsrechtli-
chen Festsetzungen. 

 

 

2. Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen § 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO 

 

 2.1 Die nicht überbauten Flächen im Gewerbegebiet sind mit Ausnahme der 
Stellplätze, Zufahrten und Zugänge als Grünflächen anzulegen und mit 
standortgerechten Bäumen, Sträuchern, Bodendeckern und sonstigen Be-
pflanzungen zu begrünen und dauerhaft zu unterhalten. Geeignete Gehölzar-
ten enthält die Pflanzliste. 

 2.2 Für die Grundstücke Flst. Nrn. 445/4, 450 und 450/2 sind die Grünflächen 
gemäß dem Freiflächengestaltungsplan, der dem Bebauungsplan als Anlage 
beigefügt ist, zu begrünen und dauerhaft zu unterhalten. Geeignete Gehölz-
arten enthält die Pflanzliste. 

 

 

3. Einfriedungen § 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO 

 

 3.1 Sofern Einfriedungen ausgeführt werden, sind sie als Gehölzhecke aus 
standortgerechten Gehölzen oder als Zäune auszuführen. Die Einfriedungen 
müssen einen Bodenabstand von mindestens 10 cm aufweisen. Geeignete 
Arten für Hecken enthält die Pflanzenliste. 

 3.2 Sichtschutz und Lärmschutz-Einfriedungen aus Holz, Metall, Mauerwerk, 
Naturstein müssen mindestens 5,00 m hinter den öffentlichen Verkehrsflä-
chen errichtet werden. 
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4. Werbeanlagen § 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO 

 

 4.1 Je Gebäude sind max. drei Werbeanlagen bis zu einer Größe von maximal 
4 m² an der Gebäudefassade zulässig.  

Zusätzlich ist am im zeichnerischen Teil eingetragenen Standort ein Werbepi-
lon mit einer obersten Höhenbegrenzung von 7,5 m über der angrenzenden 
Verkehrsfläche (Zufahrt) und einer maximalen Gesamtgröße von 13 m³ (An-
sichtsfläche einschließlich Sockel bzw. Fläche zwischen den Stützen) zuläs-
sig. 

 4.2 Unzulässig sind: 

-  Werbeanlagen auf und an Dächern 

- weitstrahlende Reklamen und Anlagen mit wechselndem oder bewegtem 
Licht, 

-  Anlagen mit wechselnden Bildern 

- bewegliche Schriftzüge sowie Schrift- und Bildwerbung  

 Anlagen mit Lasertechnik oder ähnliche lichtstarke Einrichtungen 

- mobile Werbeanlagen. 

 4.3 Beleuchtete Werbeflächen sind nach 22 Uhr abzuschalten und die Leucht-
dichte zu beschränken (z. B. 15 Cd/m²). 
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D.  ANHANG 

 

1. PFLANZLISTEN 

 

Allgemeines 
Im Bereich um Jestetten, insbesondere südlich, wird Obstanbau be-
trieben. Kernobst und einige verwandte Wild- und Ziergehölze sind 
durch Feuerbrand, eine bakteriell verursachte Krankheit, gefährdet. 
Zum Schutz des Obstanbaus ist daher bei der Freiflächengestaltung 
darauf zu achten, dass so weit wie möglich feuerbrandresistente bzw. 
–tolerante Gehölzarten verwendet werden.  
 

Herkunft der Gehölze 
Für die Begrünung der unbebauten Grundstücksflächen / der Fläche 
P1 mit Bäumen und Sträuchern sollten in Bezug auf einheimische 
Arten bevorzugt standortgerechte, gebietsheimische Gehölze des 
Vorkommensgebiets 5.1 (Süddeutsches Hügel- und Bergland, Fränki-
sche Platten und Mittelfränkische Becken) verwendet werden. 
 

Mindestqualitäten 
Bei den Gehölzen ist auf folgende Mindestqualitäten zu achten: 

 Laubbäume für die Begrünung von Stellplätzen  

Hochstamm, Stammumfang mind. 16-18 cm 

 Laubbäume für die Begrünung von Freiflächen innerhalb der Bau-
grundstücke  

Hochstamm, Stammumfang mind. 16-18 cm oder Solitär mind. 
3xv. 

 Obstbäume für die Begrünung der Fläche P1 

Hochstamm, Stammumfang mind. 14-16 cm  

 Sträucher für Freiflächen innerhalb der Baugrundstücke  

 Verpflanzte Sträucher, je nach Art in der Sortierung mind. 60-80  
 

Baumgruben / Pflanzsubstrat 
Bzgl. Baumgruben und Pflanzsubstrate wird auf die Empfehlungen für 
„Baumpflanzungen – Teil 2: Standortvorbereitungen für Neupflanzun-
gen; Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und Sub-
strate“ der FFL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung 
Landschaftsbau e. V) verwiesen. 

So müssen u. A.  Baumgruben eine Größe von 12 cbm aufweisen und 
Baumscheiben sollen nicht kleiner als 6 qm angelegt werden.  

Begrünung Stellplätze mit 

Bäumen / straßenbegleitende 

Baumpflanzung 

Für die Begrünung von Stellplätzen oder angrenzend an Verkehrsflä-
chen sind als Bäume ausschließlich Hochstämme geeignet.  

Generell ist bei der Bepflanzung darauf zu achten, dass im Ein- und 
Ausfahrtsbereich, Sichtfelder nicht durch Gehölze beeinträchtigt wer-
den.  

Acer campestre ´Elsrijk´ Feldahorn (Sorte) 

Corylus colurna Baumhasel 

Fraxinus excelsior ´Geessink´ Esche (Sorte) 
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Ginkgo biloba Ginkgobaum 

Prunus avium ´Plena´ Vogelkirsche (Sorte) 

Quercus cerris Zerr-Eiche 

Quercus petraea Trauben-Eiche 

Robinia pseudoacacia Robinie 

Sophora japonica Schnurbaum 

Sorbus intermedia Schwedische Mehlbeere 

Tilia cordata ´Greenspire´ Winterlinde (Sorte) 

Tilia cordata ´Rancho´ Winterlinde (Sorte) 

Tilia tomentosa ´Brabant´ Silberlinde (Sorte) 
 

Begrünung der Fläche P1  
Im Bereich der Fläche P1 sind im östlichen Bereich Obstbaum-
Hochstämme zu pflanzen. Bevorzugt sollten Lokal- und alte Kultursor-
ten gepflanzt werden, z. B. Äpfel (Schöner aus Boskoop, Rewena, 
Resi, Schöner aus Wiltshire, Maunzenapfel, Glockenapfel), Birnen 
(Schweizer Wasserbirne, Harrow Sweet, Harrow Delight, Kirchensal-
ler Mostbirne), darüber hinaus sind auch folgende Arten möglich: 

Malus sylvestris Wildapfel 

Pyrus communis   Wildbirne 

Sorbus aria Mehlbeere 

Sorbus intermedia Schwedische Mehlbeere 
 

Heckenpflanzungen, an 

Stellplatzflächen angrenzend 

Angrenzend an Stellplatzflächen sind folgende Heckenpflanzen ge-
eignet. 

Als Schnitthecke: 

Carpinus betulus Hainbuche ( 

Ligustrum vulgare Liguster 

Taxus baccata Eibe 

Als freiwachsende Hecke: 

Deutzia x kalmiflora   Deutzie 

Ligustrum vulgare ’Lodense ’ Zwerg-Liguster 

Lonicera nitida ’Elegant’   Immergrüne Strauch-
  Heckenkirsche 

Lonicera x xylosteoides ’Clavey´s Dwarf’   Sommergrüne Heckenkir-
  sche 

Philadelphus ’Belle Etoile ’ Pfeifenstrauch 

Potentilla fruticosa Fünffingerstrauch 

Ribes alpinum ’Schmidt’ Alpen-Johannisbeere 

Spiraea x arguta’ Schneespiere 
 

Begrünung der unbebauten 

Grundstücksflächen  

Bäume 

s. oben bei „Begrünung Stellplätze mit Bäumen / straßenbegleitende 
Baumpflanzung“.und bei „Begrünung der Fläche P1“. 

Über die o. g. Arten hinaus ist - sofern die Pflanzfläche nicht an Ver-
kehrsflächen angrenzt - die Pflanzung folgender Arten möglich 
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Acer campestre  Feldahorn  

Carpinus betulus Hainbuche 

Prunus avium Vogelkirsche 

 

Sträucher 

Cornus mas Kornelkirsche 

Cornus sangiunea Roter Hartriegel 

Corylus avellana Gewöhnliche Hasel 

Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 

Ligustrum vulgare Liguster 

Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche 

Ribes alpinum ’Schmidt’  Alpen-Johannisbeere  

Rosa div.  Strauch-Rosen, Wild-
  Rosen  

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Viburnum lantana Wolliger Schneeball 

 

Bodendecker / Niedrige Gehölze für flächige Bepflanzung 

Cornus stolonifera ’Kelsey ’  Zwerg-Hartriegel 

Deutzia gracilis Maiblumenstrauch 

Euonymus fortunei ’Coloratus’  Kletter-Spindelstrauch 

Lonicera pileata  Heckenkirsche 

Rosa div.  Bodendecker-Rose (diver-
  se Sorten) 

Spiraea japonica Japanische Spiere 
 

Einfriedungen 
Für Heckenpflanzungen im Bereich von Einfriedungen sind insbeson-
dere schnittverträgliche oder Sträucher mit geringem Wuchs geeignet.  

Carpinus betulus Hainbuche 

Lonicera nitida ’Elegant’   Immergrüne Strauch-
  Heckenkirsche 

Lonicera x xylosteoides ’Clavey´s Dwarf’   Sommergrüne Heckenkir-
  sche 

Ligustrum vulgare Liguster 

Ribes alpinum ’Schmidt’ Alpen-Johannisbeere 
 

Begrünung von Nebenflächen 

wie Mülltonnenplätze 

(Fassaden / Mauern) sowie 

Stütz und sonstigen Mauern  

Für die Begrünung von Fassaden und Mauern sind folgende Arten 
geeignet. 

Bis auf die selbsthaftenden Arten benötigen die genannten Kletter-
pflanzen Rankhilfen, z. B. Drähte, Gitter.  

Clematis-Hybriden  Waldrebe (in Sorten) 

Clematis montana  Berg-Waldrebe 

Hedera helix  Efeu (selbsthaftend) 
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Lonicera caprifolium  Jelängerjelieber 

Lonicera tellmanniana  Gold-Geißblatt 

 

Parthenocissus quinquefolia ’Engelmannii’  Wilder Wein (selbsthaf-
  tend) 

Parthenocissus tricuspidata ’Veitchii’  Wilder Wein (selbsthaf-
  tend) 

Rosa sp.(kletternde Arten)  Kletterrose 
 

Dachbegrünung  
Zur Bepflanzung bei Extensivbegrünung sind Arten der Mager-, Tro-
cken- und Halbtrockenrasen geeignet. Es wird keine Artenliste aufge-
stellt, da diverse geeignete Arten in Form von Ansaat oder Pflanzmat-
ten durch spezielle Fachfirmen angeboten werden. Besonders geeig-
net und in allen Standardmischungen enthalten sind Sedumarten 
(Fetthenne), die als Sprossensaat ausgebracht werden. 

Die FLL-Richtlinien für Dachbegrünung sind zu beachten. 

 

 

Jestetten, den 05.05.2022 


